
Schuljahr 2022/2023 

Interne Schulordnung der Mittelschule „Peter Rosegger“ 

 

Für ein Miteinander in Respekt 
 

Zum Schulweg 

Wir beachten die Verkehrsregeln, sind rücksichtsvoll und höflich allen gegenüber. 

Fahrräder werden an den Fahrradständern am Sandplatz (vor dem Durchgang) abgestellt.  

 

Unterrichtsbeginn  

Eintritt ins Schulgebäude ab 7.40 Uhr: Alle sehen zu, dass sie ab ca. 7.45 Uhr bereits im Klassenraum sind  und die 

Unterrichtsmaterialien für den Vormittag vorbereiten, damit pünktlich um 7.50 Uhr begonnen werden kann. 

Hausschuhe anziehen nicht vergessen! 

 

Stundenwechsel 

Die Schüler*innen bleiben in der Klasse. 

Zwischen Stunde 1 und 2: kurze Essenspause (in der langen Stunde) 

Wechsel in die Spezialräume: Schüler*innen werden in der Regel dorthin begleitet. 

 

Pause (10.20 – 10.40 Uhr) 

Die Schüler*innen gehen um 10.20 Uhr in den Hof. 

• Lehrpersonen stehen am Türrahmen und sorgen dafür, dass alle geordnet – möglichst gestaffelt - den 

Klassenraum verlassen. 

• Die Jause wird im Hof gegessen: bitte gesunde Jause mit wenig/keiner Verpackung – Abfall vermeiden, Umwelt 

sauber halten! 

• Eingezäuntes Spielfeld + Tischtennistische: Es gilt der ausgearbeitete Wochenplan. Bitte beachten! 

• Beim Laufen und Spielen Rücksicht nehmen, Anweisungen der Erwachsenen befolgen!  

• Um 10:37 Uhr: Die Schüler*innen bei den Tischtennistischen/ in der Hofmitte beginnen ins Schulhaus zu gehen, 

es folgen alle aus dem hinteren Pausenbereich – zügig, aber ohne Gedränge. 

• Bei starkem Regen: Die Schüler*innen bleiben in der Klasse, die Lehrpersonen der Unterrichtseinheit vor und 

nach der Pause teilen sich die Aufsicht (je 10 Minuten). Bei Zweifel (drinnen bleiben oder ins Freie gehen): im 

ersten Stock Schild „Regenpause“ kontrollieren. 

• Genesende Schüler*innen, die nicht ins Freie sollen,  bleiben bei der Hausaufsicht im ersten Stock. 

 

Unterrichtsschluss 

13:05 – 13.10 Uhr: Schüler*innen werden entlassen, die Lehrpersonen  stehen am Türrahmen, sorgen dafür, 

dass der Klassenraum geordnet verlassen wird (Stühle werden hochgestellt), alle gestaffelt losgehen, ohne Laufen und 

Drängeln in den Gängen und auf den Treppen.  

 

Allgemeine Verhaltensregeln  

➢ In den Gängen und im Treppenhaus: sich ruhig verhalten, leise sein, nicht laufen, nicht drängeln, sich beim Gehen 

rechts halten. 

➢ Bei Lehrausgängen, Lehrausflügen und während des Schulessens (Mensa) > Anweisungen der 

Lehrpersonen befolgen.  

➢ Spezialräume: zusätzliche besondere Richtlinien (Turnhallen- bzw. Bibliotheksordnung, Verhaltensregeln für 

Computerraum, Medien- und Gruppenraum, Technik-, Kunst-, Physik- oder Musikraum) beachten! 

➢ Achtsam mit Einrichtung, Büchern, Materialien sowie eigenen und fremden Schulsachen umgehen; Räume 

sauber und geordnet hinterlassen! Bei Verschmutzung/Beschädigung: selbst reinigen bzw. ersetzen 

➢ Toiletten sauber halten! 

➢ Verlorene oder beschädigte Schul- oder Bibliotheksbücher müssen ersetzt werden.  

➢ Gegenstände, die den Unterricht stören oder eine Verletzungsgefahr darstellen, werden von den 

Lehrpersonen abgenommen. 

➢ Die Benutzung von Handys (oder anderen elektronischen Geräten) ist im Schulgebäude und auf dem 

Schulgelände während der gesamten Unterrichtszeit (auch bei Lehrausgängen und –ausflügen) einschließlich der 

Pausen verboten, falls nicht ausdrücklich anders vereinbart. 

 

 



➢ Möchten die Eltern, dass ihr Kind ein Handy dabeihat (Erreichbarkeit nach Schulschluss), bleibt es die ganze Zeit  

ausgeschaltet in der Schultasche (bitte auch noch in der unmittelbaren Umgebung des Schulgebäudes). 

➢ Wenn diese Regeln nicht eingehalten werden, wird das Handy abgenommen und nach angemessener Zeit 

zurückerstattet. 

➢ Die Schule übernimmt keine Verantwortung, wenn persönliche Gegenstände verloren gehen oder 

beschädigt werden. 

➢ Fundgegenstände werden bei den Schulwarten oder Schulstellenleiterinnen abgegeben. 

➢ Auf eine angemessene Kleidung legen wir in der Schule Wert. 

➢ Es gilt ein absolutes Rauch- und Alkoholverbot im gesamten Schulgebäude sowie im Schulhof und Schulgarten 

– für Schüler*innen und Erwachsene! 

 

Nachmittagsunterricht und Nachmittagsbetreuung 

Es gelten dieselben Bestimmungen wie für den Unterricht am Vormittag. 

 

Austreten während des Unterrichts 

> soll eine Ausnahme sein; einzeln austreten; Stundenwechsel nutzen! 

Botengänge für die Klasse oder zu Arbeiten innerhalb des Schulgebäudes sollen einzeln und nur im Auftrag der 

Lehrperson erfolgen (Erziehung zur Selbstständigkeit) 

 

Kopieren 

Kopieren von Arbeitsunterlagen: Schüler*innen werden dazu nur in dringenden Ausnahmefällen zum Schulwart 

geschickt. Wir gehen alle sparsam mit Fotokopien und Computerausdrucken um! 

 

Energiesparen und Umweltschutz 

• Regelmäßig lüften (in der Heizperiode keine gekippten Fenster!) – immer in Anwesenheit einer Lehrperson! 

• Strom sparen: beim Verlassen des Klassenraums Licht und alle Geräte ausschalten! 

• Umweltschonende, wiederverwertbare Materialien verwenden, Müll trennen! 

 

Betreten der Klassen 

Schulfremden Personen ist das Betreten der Klassen untersagt. Außenstehende melden sich immer zuerst beim 

Schulwart oder im Lehrer*innenzimmer und betreten nicht selbstständig Klassenräume und Pausenhof. 

 

Außerhalb der Unterrichtszeit – auch während der Pausen -  müssen sich Schüler*innen, die im Klassenraum etwas 

vergessen haben / holen möchten, immer beim Schulwart oder bei der Lehrperson, die Aufsicht hat,  melden. 

 

Der Aufzug wird nur in Begleitung eines Erwachsenen benutzt. 

Das Lehrer*innenzimmer wird von Schülern/Schülerinnen nicht betreten, die Spezialräume nur in Begleitung von 

Lehrpersonen oder mit deren Erlaubnis. 

 

Verlassen des Schulgebäudes 

Während der gesamten Unterrichtszeit, einschließlich der Pausen, verlassen die  Schüler*innen das Schulareal nicht! 

➢ Abholen bei Krankheit/Übelkeit: Erziehungsberechtigte werden telefonisch kontaktiert; sie kommen zum 

Schulwart, dieser holt den Schüler / die Schülerin in der Klasse. 

➢ Abholen bei (den Klassenlehrern zuvor mitgeteilten) Terminen: Schüler*innen müssen von den Eltern 

oder von einem bevollmächtigten Erwachsenen persönlich in der Schule abgeholt werden (eine schriftliche 

Erlaubnis reicht nicht)! 

 

Für die Eltern / Erziehungsberechtigten: Absenzen und Rechtfertigungen (im digitalen Register) 

➢ Regelmäßig ins digitale Register einsteigen: Mitteilungen lesen und - falls erforderlich - unterschreiben. 

➢ Abwesenheiten aus Krankheitsgründen sind seitens der Eltern unverzüglich über das digitale Register zu 

rechtfertigen.  

➢ Voraussehbare, begründete Absenzen von einzelnen Tagen bitte vorher über das digitale Register 

eintragen; ab fünf Tagen sowie bei Absenzen vor und nach Ferientagen – mit Direktion besprechen! 

➢ Im Unterricht Versäumtes ist innerhalb eines angemessenen Zeitraumes selbständig nachzuholen. 

➢ Die Teilnahme an unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen (Lehrausgängen, Lehrfahrten, Lehrausflügen, 

Wanderungen, Schulsporttagen, Projekttagen …) ist für die Schüler*innen verpflichtend. 

 

Meran, im September 2022 


